
Wertstoffhof Benutzungsordnung

1.	 Abfälle werden nur zu den angegebenen Öffnungszeiten 
entgegengenommen.

2.	 Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

3.	 Hinweisschilder sind zu beachten.

4.	 Es besteht Rauch- und Alkoholverbot auf dem gesamten 
Wertstoffhofgelände.

5.	 Schritttempo ist einzuhalten.

6.	 Das Einsammeln und Mitnehmen von Gegenständen von der Anlage oder aus 
den Sammelbehältern ist untersagt.

7.	 Pro Öffnungstag ist nur eine Anlieferung möglich.

8.	 Die maximale Anlieferungsmenge beträgt eine Kofferraumladung oder die 
Ladung eines kleinen, einachsigen PKW-Anhängers (ca.600 Liter)

9.	 Für Bauschutt gilt eine maximale Anlieferungsmenge von 50 Litern pro 
Anlieferer und Tag.

10.	Die Wertstoffe müssen bei der Anlieferung durch das Personal 	
kontrollierbar sein.

11.	Das Wertstoffhofpersonal ist berechtigt, Abfälle bzw. Wertstoffe 	
abzuweisen, die nicht zugelassen sind oder deren Menge die maximal 
zulässige Menge überschreitet.

12.	Abgewiesene Abfälle sind wieder mitzunehmen und ordnungsgemäß zu 
entsorgen.

13.	Das Betreten des Wertstoffhofes und die Anlieferung von Abfällen erfolgt auf 
eigene Gefahr.

14.	Das Ablagern von Gegenständen vor dem Wertstoffhof ist untersagt.

15.	Die Anlieferung von Restmüll ist nicht möglich.

16.	Die Wertstoffhöfe dürfen nur von Gebührenzahlern 	
des Landkreises Mainz-Bingen genutzt werden.	
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